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1. Vorbemerkungen 

1.1 Rechtsgrundlage 
F¿r die Aufstellung und die Festsetzungen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ĂSolarpark 
Leichendorf` sind unter anderem zu ber¿cksichtigen: 

Å das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.1 1.2017 (BGBl. I S. 
3634), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) 
geªndert worden ist 

Å die Baunutzungsverordnung (BauNVO) vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), die zuletzt durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) geªndert worden ist, 

Å die Planzeichenverordnung (PIanZV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.12.1990 (BGBl. 
1991 I S. 58), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geªndert 
worden ist sowie 

Å Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) i. d. F. vom 14.08.2007 (GVBI. S. 588), durch die ÄÄ 
12 und 13 des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBI S. 605) und durch Ä 4 des Gesetzes vom 
23. Dezember 2024 (GVBI. S. 619) geªndert worden ist und 

Å Art. 23 der Gemeindeordnung (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 
(GVBI. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), die zuletzt durch die Ä 2 des Gesetzes vom 09. Dezember 2024 
(GVBI. S. 573) geªndert worden ist 

1.2 Verfahren 
Die Stadt Zirndorf hat mit Beschluss vom 13.03.2024 zur gezielten Steuerung der städtebaulichen 
Entwicklung f¿r die Flªchen s¿dlich von Leichendorf die Aufstellung eines vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans nach Ä 2 Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen. 

Der Bebauungsplan wird unter dem Namen ĂSolarpark Leichendorf" gef¿hrt. Das Verfahren zur Aufstellung 
des Bebauungsplans erfolgt gemäß den Maßgaben des Baugesetzbuches im Regelverfahren. 

Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses erfolgte mit Veröffentlichung im 
Lokalanzeiger der Stadt Zirndorf vom 03.05.2024. 

Im Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans soll ein Sondergebiet zur Nutzung der 
Sonnenenergie sowie f¿r Extensivlandwirtschaft entstehen. Der Flªchennutzungsplan in diesem Bereich 
wird im Parallelverfahren gem. Ä 8 Abs. 3 BauGB geªndert. 

Der Stadtrat der Stadt Zirndorf hat in seiner Sitzung am 13.03.2024 den Vorentwurf des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans ĂLeichendorf S¿d ð Ost II" gebilligt und die fr¿hzeitige Unterrichtung 
der ¥ffentlichkeit gem. Ä 3 Abs. 1 BauGB und die Beteiligung der Behºrden und Trªger sonstiger 
ºffentlicher Belange gem. Ä 4 Abs. 1 BauGB beschlossen. Diese erfolgte im Zeitraum vom 06.05.2024 bis 
07.06.2024. Die orts¿bliche amtliche Bekanntmachung erfolgte am 03.05.2024. 

Im Zuge der Stadtratssitzung vom 22.10.2024 wurde ¿ber die wªhrend der fr¿hzeitigen Beteiligung zum 
Verfahren eingegangenen Stellungnahmen beraten und die sorgsame Abwªgung durchgef¿hrt. Die 
Entwurfsplanung wurde beraten und durch den Stadtrat in gleicher Sitzung gebilligt. Die Verwaltung wurde 
durch den Gemeinderat beauftragt, die fºrmliche Beteiligung der ¥ffentlichkeit zum Entwurf gem. 
Ä 3 Abs. 2 BauGB sowie der Behºrden und sonstigen Trªger ºffentlicher Belange gem. Ä 4 Abs. 2 BauGB 
durchzuf¿hren. 

Die Beteiligung der Öffentlichkeit zum Entwurf der Bauleitplanung wurden im Zeitraum vom 15.11.2024 bis 
17.12.2024 durchgef¿hrt. Die orts¿bliche Bekanntmachung erfolgte am 08.11.2024. Im gleichen Zeitraum 
wurden die Behºrden und sonstigen Trªger ºffentlicher Belange um Stellungnahme zur Planung gebeten. 
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Im Rahmen der Stadtratssitzung am 12.06.2025 wurde die eingegangenen Stellungnahmen durch den 
Stadtrat beraten und die Abwªgung durchgef¿hrt. Im Ergebnis der Abwªgung wurde durch den Stadtrat 
festgestellt, dass die ºffentlichen und privaten Belange bei der Planung angemessen und ausgewogen 
beachtet sind Der Stadtrat hat daher im Anschluss an die Abwägung in gleicher Sitzung den 
Satzungsbeschluss gefasst. 

2. Anlass, Ziel und Zweck der Planung 

Die Stadt Zirndorf plant auf Ackerflächen südlich von Leichendorf eine Freiflächenphotovoltaikanlage zu 
entwickeln. Hierzu hat der Vorhabenträger an die Stadt Zirndorf einen Antrag auf die Aufstellung eines 
Bebauungsplans f¿r die Planungen gestellt. Mit den Planungsabsichten soll ein Beitrag zur Energiewende 
in Deutschland geleistet werden. 

Der Stadtrat der Stadt Zirndorf hat sorgsam ¿ber den Antrag des Vorhabentrªgers beraten und hierbei 
auch Vor- und Nachteile der Entwicklung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen für das Stadtgebiet intensiv 
in die Abwªgungen einbezogen, da entsprechende Anlagen in der Regel mit einer grºÇeren 
Flªcheninanspruchnahme verbunden sind. Einbezogen wurden auch die MaÇgaben des Erneuerbaren-
Energien-Gesetzes (EEG) des Bundes sowie der Landes- und Regionalplanung. 

Ziel des EEG ist es, im Interesse des Klima- und Umweltschutzes eine nachhaltige Entwicklung der 
Energieversorgung zu ermºglichen. Der Beitrag der erneuerbaren Energien an der Stromversorgung soll 
deutlich erhºht werden, um entsprechend den Zielen der Europªischen Union und der Bundesrepublik 
Deutschland den gesamten Strom, der im Staatsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erzeugt oder 
verbraucht wird, bis zum Jahr 2045 treibhausgasneutral erzeugt wird. Bereits im Jahr 2030 sollen 
mindestens 80 % der erzeugten Strommengen aus regenerativen Energiequellen kommen. Die hierbei 
erzeugten Strommengen sollen in das Elektrizitªtsversorgungssystem integriert werden. 

Die Nutzung der Sonnenenergie stellt hierbei, genauso wie der Ausbau der Windkraft, einen wichtigen 
Baustein zur Erreichung dieser Ziele dar. In Bayern wurde bisher vorrangig der Ausbau der solaren 
Energienutzung vorangetrieben, da durch die geographische Lage in Bayern höhere Stromausbeuten 
erreicht werden konnten. Die typische AnlagengrºÇe f¿r Freiflªchenphotovoltaikanlagen hat sich dabei in 
den letzten Jahren deutlich erhºht. Wªhrend in der Vergangenheit oft auch noch kleinere Anlagen mit 
GrºÇen von 1 ha entwickelt wurden, wird in j¿ngerer Zeit vermehrt auf die Entwicklung von groÇen Anlagen 
in der Dimension von 10 ha und mehr ein Augenmerk gesetzt. Entsprechende Anlagen f¿hren zwar 
zunächst zu einer größeren Flächeninanspruchnahme, bieten aber auch die Chance diese Art der 
Stromerzeugung in den verschiedenen Kommunen an wenigen Stellen zu konzentrieren und hiermit das 
weitere Gemeindegebiet von entsprechenden Nutzungen freizuhalten. Landesplanerisch wurden 
grundsªtzlich als vorbelastet zu erachtende Bereiche parallel von Hauptverkehrswegen, von 
Energieleitungen und Konversionsflªchen bestimmt. Auf die Bestimmung von Konzentrationsflªchen wie 
bei Windkraftanlagen wurde bisher verzichtet und die Entwicklung mittels Bauplanungsrecht durch 
Entwicklung von Sondergebieten f¿r die Sonnenenergienutzung im Rahmen der kommunalen 
Planungshoheit gesteuert. 

Parallel wird hierzu in j¿ngerer Zeit aufgrund der geªnderten Vorgaben der Bundesregierung mit dem Wind-
an-Land Gesetz auch die Entwicklung von Windkraftanlagen deutlich forciert. Während für die Entwicklung 
von Windkraftanlagen die planungsrechtlichen Voraussetzungen angepasst und vereinfacht wurden und 
parallel hierzu auf Ebene der Regionalplanung weitere regionalplanerische Vorrangflªchen entwickelt 
werden, wurde die planungsrechtliche Zulässigkeit von Freiflächenphotovoltaikanlagen lediglich entlang 
von Bundesautobahnen sowie Hauptverkehrswegen der Eisenbahn durch eine Privilegierung im 
AuÇenbereich erleichtert. Im Wesentlichen bleibt die Entwicklung entsprechender Anlagen der 
kommunalen Planungshoheit gem. BauGB unterworfen. Die Entwicklung von 
Freiflächenphotovoltaikanlagen ist aber auch unter Beachtung der geänderten Prioritäten mit Schwerpunkt 
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Windkraft weiterhin als wichtiger Baustein f¿r die Energiewende zu erachten. Nur im Zusammenspiel der 
verschiedenen Erzeugungsmºglichkeiten kann die erforderliche Energiewende realisiert werden. 

Im Stadtgebiet von Zirndorf existiert bisher eine Freiflªchenphotovoltaikanlage s¿dlich des FUN-Parks. 
Eine weitere ist derzeit im Bau. Seitens der Stadt Zirndorf befinden sich aktuelle drei Verfahren f¿r die 
Nutzung der Sonnenenergie in Aufstellung. Ein Verfahren ist für eine Bürgersolaranlage nordwestlich von 
Bronnamberg, ein weiteres f¿r eine PV-Anlage im Bibertgrund s¿dlich von Wintersdorf. Die Stadt Zirndorf 
hat im Rahmen eines kommunalen Leitfadens alle diese Flächen als geeignet identifiziert und möchte mit 
den erforderlichen Bauleitplanungsverfahren mittelfristig einen angemessenen und notwendigen Beitrag 
zur Energiewende beitragen. 

Grundsªtzlich sind gem. den Vorgaben des Erneuerbaren-Energiegesetzes (EEG) fºrderfªhige 
Freiflªchenphotovoltaikanlagen nur entlang entsprechender entsprechend vorbelasteten Flªchen mºglich. 
Das EEG definiert dabei vorbelastete Bereiche nur entlang von Bundesautobahnen sowie von 
Hauptschienenwege der Eisenbahn mit mindestens zwei Gleiswegen. Im Stadtgebiet von Zirndorf sind 
somit im See des EEG keine vorbelasteten Bereiche zu finden. Auch das Landesentwicklungsprogramm 
(LEP) beschreibt eine vorrangige Entwicklung entsprechender Flªchen entlang vorbelasteter Flªchen, 
ermºglicht gleichzeitig aber auch Abweichungen von diesem Vorrang, wenn entsprechend vorbelastete 
Flªchen faktisch nicht verf¿gbar sind. 

Um die Entwicklung von Freiflªchen-Photovoltaikanlagen im Stadtgebiet sinnvoll zu steuern, wurde das 
komplette Stadtgebiet auf die Eignung zur Gewinnung von Sonnenenergie untersucht hat. Dabei wurden 
anhand von festgesetzten Kriterien Ausschlussflªchen, aber auch besonders geeignete Flªchen definiert. 
Zusªtzlich wurde festgesetzt, dass maximal 5 % des kompletten Stadtgebiets mit PV-Anlagen belegt 
werden d¿rfen. Die Flªche des Planungsgebiets ist ¿berwiegend im kommunalen Leitfaden der Stadt 
Zirndorf enthalten, so dass von einer Standortalternativenpr¿fung abgesehen werden kann. 

Festzustellen ist aber, dass gerade großflächige Anlagen zunehmend eigenwirtschaftlich als sogenannte 
PPA-Anlage (Powerpurchaseagreement-Anlagen) betrieben werden kºnnen und nicht auf eine staatliche 
Fºrderung angewiesen sind. Gerade hierf¿r bietet die Potenzialflªche ein gutes Angebot. 
Photovoltaikanlagen stellen grundsätzlich ein wichtiges Potential zur verstärkten Nutzung erneuerbarer 
Energiequellen dar. Die f¿r einen wirtschaftlichen Betrieb erforderlichen Standortvoraussetzungen wie 

Å mºglichst hohe solare Einstrahlungswerte 
Å keine Schattenw¿rfe aus Bepflanzung 
Å geringstmºglichen Auswirkungen auf Natur und Landschaft 

liegen am geplanten Standort s¿dwestlich von Leichendorf vor. 

Die zur ¦berplanung vorgesehene Flªchen liegen zudem im Bereich der als landwirtschaftlich 
benachteiligten Flächen in Bayern gekennzeichneten Bereiche. Entsprechende Anlagen sind damit 
grundsªtzlich unter bestimmten Bedingungen gem. EEG fºrderfªhig. 

Der Vorhabenstrªger ist daher an die Stadt Zirndorf mit der Bitte herangetreten, die notwendigen 
bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für die Entwicklung der geplanten Photovoltaikfreiflächenanlage 
zu schaffen. GemªÇ den geltenden Gesetzen ist das Bauplanungsrecht f¿r die Entwicklung einer 
entsprechenden Anlage zwingend erforderlich, um die geordnete Entwicklung der Photovoltaikanlage 
sicherzustellen. Es soll eine geordnete bauliche Entwicklung und eine dem Wohl der Allgemeinheit 
entsprechende sozialgerechte Bodennutzung gewªhrleisten und dazu beitragen, eine menschenw¿rdige 
Umwelt zu sichern. Die nat¿rlichen Lebensgrundlagen sollen gesch¿tzt und nachhaltig entwickelt werden. 
Gleichzeitig soll auch die Nachnutzung der Fläche, nach Aufgabe der Nutzung geregelt werden. 
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Die Stadt Zirndorf hat sich daher in Abwªgung aller Belange und der besonderen Beachtung der 
Klimaschutzvorgaben und der Energiewende in Deutschland dazu entschlossen, dem Antrag des Investors 
zu folgen und f¿r die zur ¦berplanung vorgesehene Flªche die notwendigen Bauleitplªne aufzustellen. Da 
dies auf Antrag eines privaten Investors erfolgt, wird die Aufstellung des Bebauungsplans entsprechend 
der Maßgaben des § 12 BauGB als vorhabenbezogener Bebauungsplan mit integriertem Vorhabens- und 
ErschlieÇungsplan durchgef¿hrt. Der notwendige Durchf¿hrungsvertrag mit dem privaten Investor wird 
geschlossen. 

Alternative Planungsstandorte 
Wie bereits dargelegt, ist bisher im Stadtgebiet eine Freiflächenphotovoltaikanlage vorhanden und eine 
weitere im Bau. F¿r zwei weitere PV-Anlagen wurden die Verfahren ebenfalls begonnen. Die Stadt Zirndorf 
hat sich daher einen Kriterienkatalog gegeben, welche gewährleisten soll, dass eine städtebaulich 
geordnete Entwicklung entsprechender Anlagen im Stadtgebiet erfolgt und gleichzeitig aber auch ein guter 
Beitrag der Stadt Zirndorf zur Energiewende geleistet werden kann. Aufgrund der Lage des 
Planungsgebiets im landesplanerischen vorbelasteten Bereich der Freistromleitungen, kann auf eine 
Standortalternativenpr¿fung f¿r das Vorhaben verzichtet werden. Die Voraussetzungen des 
Kriterienkatalogs der Stadt Zirndorf wurden bei der Auswahl der Flªche entsprechend beachtet, eine 
nªhere Erlªuterung dazu wurde im Rahmen der Begr¿ndung zur  nderung des Flªchennutzungsplans 
erstellt. 

Die nun ¿berplante Flªche ist in diesem Zusammenhang daher als gute Mºglichkeit der regenerativen 
Energieerzeugungsflächen zu sehen. Die Entwicklung der Flächen kann aus planerischer Sicht zudem 
erfolgen, da im Rahmen der konkreten Planungen des Bebauungsplans die Auswirkungen auf das 
Landschaftsbild durch MaÇnahmen zur Eingr¿nung hinreichend minimiert werden kºnnen. Den Belangen 
des Artenschutzes und der Landwirtschaft kann ebenfalls angemessen Rechnung getragen. 

F¿r den Gesamtabwªgungsprozess wurde daher ebenfalls der Plannullfall, d.h. der Verzicht auf eine 
zusªtzliche Flªchenentwicklung bewertet. In der Abwªgung wurde aber festgestellt, dass dies aus Sicht 
der Stadt Zirndorf keine geeignete Entwicklungsvariante wªre, da hiermit zwar keine zusªtzliche 
Flªcheninanspruchnahme erfolgen w¿rde, aber andererseits auch kein positiver Beitrag zur Energiewende 
geleistet werden w¿rde. 

Der Verzicht auf die Entwicklung der geplanten PV-Anlage w¿rde zwar eine geringe 
Flªcheninanspruchnahme zur Folge haben und es w¿rden keine Eingriffe in das Landschaftsbild entstehen. 
Der Verzicht w¿rde in diesem Fall aber die Entscheidungsfreiheit der Eigent¿mer in ihrer Nutzung der 
Flªche gem. der Vorgaben der Freiflªchenverordnung in landwirtschaftlichen Bereichen einschrªnken. Die 
Bodenschªtzung weist f¿r die Mehrzahl der zur ¦berplanung vorgesehenen Flªchen eine, auch im 
mittelfrªnkischen Vergleich, durchschnittliche Ertragsfªhigkeit auf. Da die Auswirkungen in diesem Bereich 
durch die Lage sowie geplante Eingr¿nungen gut gemindert werden kºnnen sowie zudem die Flªchen 
durch die Eigentümer und bisherigen Nutzer zur Verfügung gestellt werden, wäre ein Verzicht in diesem 
Bereich nicht vertretbar. 

Der nun ¿berplante Bereich stellt in Abwªgung aller Belange, unter Beachtung der nennenswerten 
Schutzg¿ter, MaÇgaben und Gesetzen die f¿r die vorgesehenen Nutzungen ortsvertrªgliche 
Entwicklungsflªchen dar. Er ist zudem unter Ber¿cksichtigung der Realteilung und der dokumentierten 
Entwicklungsbereitschaft der Grundeigentümer zur Überplanung als geeignete Flächen zu erachten. Somit 
war in der Gesamtabwägung zu bewerten, ob grundsätzlich Flächenpotentiale für die Entwicklung von 
Photovoltaikfreiflªchenanlagen geschaffen werden sollen. Dies wurde in der Gesamtbewertung bejaht. 
Hinsichtlich der nun ¿berplanten Flªchen wurden in der Abwªgung nach sorgsamer Pr¿fung der 
Alternativen festgestellt, dass durch Eingrünungsmaßnahmen zur Minimierung die Auswirkungen auf das 
Landschaftsbild begrenzt werden kºnnen. 
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Unter Beachtung dieser MaÇnahmen und der im Bebauungsplan mºglichen Festsetzungen kºnnen in der 
Gesamtabwªgung aber erhebliche negative Auswirkungen auf das Landschaftsbild hinreichend minimiert 
werden. Durch die verpflichtenden Eingr¿nungsmaÇnahmen kann eine gute Integration in das Gesamtbild 
erfolgen, welche die geplanten Anlagen als vertrªgliche Verªnderung des bestehenden Landschaftsbildes 
erachten lªsst und gleichzeitig einen angemessenen Beitrag zur Energiewende mºglich ist. 

3. Planungsrechtliche Voraussetzungen 

3.1 ¦bergeordnete Planungen 
Die Flªchen des Planungsgebietes sind im rechtswirksamen Flªchennutzungsplan sowohl als gewerbliche 
Bauflächen als auch als Flächen für die Landwirtschaft dargestellt. Es erfolgt daher im Parallelverfahren 
gem. Ä 8 Abs. 3 BauGB durch die Stadt Zirndorf eine  nderung des Flªchennutzungsplans im Bereich des 
vorliegenden Bebauungsplans. F¿r diesen Bereich wird zuk¿nftig ein "Sondergebiet Photovoltaik-
Freiflªchenanlage" im Flªchennutzungsplan dargestellt. 

3.2 Umweltpr¿fung in der Bauleitung 
Mit der Umweltpr¿fung nach Ä 2 Abs. 4 BauGB werden die unterschiedlichen umweltbezogenen 
Pr¿faufgaben geb¿ndelt und als obligatorischer Teil in das Bebauungsplanverfahren integriert. Die 
Umweltprüfung führt alle umweltrelevanten Belange zusammen und legt sie in einem Umweltbericht 
(vgl. Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB) vor. Dieser stellt die Ergebnisse der Umweltprüfung dar, die 
auch alle Belange der Umweltvertrªglichkeit schutzgutbezogen enthªlt und ist unverzichtbarer Teil der 
Begr¿ndung des Bauleitplanentwurfes. 

3.3 Naturschutzfachliche Eingriffsregelung in der Bauleitplanung nach § 1a BauGB 
Mit Ä 1 a BauGB hat der Gesetzgeber den Stªdten und Gemeinden zum 01.01.1498 die Anwendung der 
naturschutzfachlichen Eingriffsregelung (Ä 18 BNatSchG) in der Bauleitplanung vorgegeben. So werden 
die Mºglichkeiten zur Vermeidung von Beeintrªchtigungen des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes 
im Rahmen des Gr¿nordnungsplanes ermittelt und unvermeidbare Beeintrªchtigungen durch geeignete 
MaÇnahmen kompensiert. 

4. Allgemeine Lage des Baugebietes 

Der Geltungsbereich befindet sich s¿dwestlich von Leichendorf, einem Stadtteil der Stadt Zirndorf. 
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Rote dargestellt: Planungsgebiet Bebauungsplan „Solarpark Leichendorf" © Karte Bay. Vermessungsverwaltung 2023 
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Das Gebiet wird umgrenzt: 

- im Osten: durch landwirtschaftliche Flächen, durch einen Parkplatz und eine PV-Anlage 
- im S¿den: durch landwirtschaftliche Flªchen 
- im Westen: durch landwirtschaftliche Fläche und die Kreisstraße FU 14 
- im Norden: durch landwirtschaftliche Flªchen 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans mit integriertem Gr¿nordnungsplan der Stadt Zirndorf umfasst 
zum Zeitpunkt der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans das Grundst¿ck mit der 
Flurnummer 155 der Gemarkung Leichendorf. 

Für die geplante Einspeisung in das Stromversorgungsnetz ist die Anbindung an das Netz der 
N-Ergie Netz GmbH bzw. ggf. in das Netz der Stadtwerke Zirndorf erforderlich. Der genaue Einspeisepunkt 
wird noch festgelegt. 

Die FlªchengrºÇe des gesamten Geltungsbereiches umfasst eine Flªche von ca. 5,2 ha. In den 
Geltungsbereich wurden die Grundst¿cke einbezogen, die f¿r die Umsetzungen der Planungen f¿r die 
Photovoltaikfreiflªchenanlage sowie die notwendigen Gr¿nordnungsmaÇnahmen erforderlich sind. 

5. Verhªltnisse innerhalb des rªumlichen Geltungsbereiches 

5.1 Allgemeines 
Die Stadt Zirndorf wurde im Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) als gemeinsames Mittelzentrum 
im Verdichtungsraum bestimmt und befindet sich im regionalen Planungsraum RP 7 ĂRegion N¿rnberg". 
Sie liegt im Landkreis F¿rth. Zirndorf wird im Rahmen des Regionalplans der Region N¿rnberg als 
Siedlungsschwerpunkt im Stadt- und Umlandbereich im großen Verdichtungsraum von 
N¿rnberg/F¿rth/Erlangen sowie als Gemeinde in der ªuÇeren Verdichtungszone bestimmt. Die Flªche im 
Planungsgebiet wird zurzeit landwirtschaftlich genutzt und befindet sich im privaten Besitz. Die 
Flªchenverf¿gbarkeit ist durch den Vorhabentrªger mittels entsprechender vertraglicher Vereinbarungen 
bereits gesichert worden. 

5.2 Topografie 
Topographisch ist das Planungsgebiet zweigeteilt. Die Bereiche nºrdlich des Grabens fallen auf einer 
Lªnge von 330 m von Osten nach Westen um ca. 5,5 m. Der Bereich s¿dlich des Grabens bildet einen 
leichten Hºhenr¿cken mit einem Hºhenunterschied von 1,1 m. 

5.3 VerkehrserschlieÇung 
Das Planungsgebiet ist verkehrstechnisch ¿ber die KreisstraÇe FU 14 im Westen und ¿ber einen Feldweg 
im Norden erschlossen. Von dort besteht Anschluss an weitere ¿berºrtliche StraÇen. 

5.4 Ver- und Entsorgung 
Das Planungsgebiet ist bisher nicht an die Medien der Ver- und Entsorgung angeschlossen. Die weitere 
Planung erfolgt im Rahmen der ErschlieÇungsplanung. 

5.5 Denkmªler 
Der bayerische Denkmalatlas zeigt f¿r das Planungsgebiet zum aktuellen Zeitpunkt keine bekannten Bau-
und Bodendenkmªler. Im Umfeld des Planungsgebiets befinden mehrere Bodendenkmªler aus 
unterschiedlichen Zeitstellungen in einem Abstand mehr als 600 m Luftlinie. Die nªchsten Baudenkmªler 
befinden sich nordºstlich in Zirndorf. 

5.6 Naturraum, Hochwasserschutz und Biotope 
Das Planungsgebiet weist grundsªtzlich keine bedeutenden naturrªumlichen Funktionen auf. Im Umfeld 
grenzt der ¿berplante Bereich an die Verkehrsflªchen der KreisstraÇe FU 14, gewerbliche Nutzflªchen und 

Ingenieurb¿ro Christofori und Partner, GewerbestraÇe 9, 91560 Heilsbronn 
Telefon: 09872/95 711 ð 0 Å Telefax: 09872/ 95 711 ð65 Å E-Mail: info@christofori.de Seite 9 von 40 



Stadt Zirndorf - vorhabenbezogener Bebauungsplan „Solarpark Leichendorf" mit integriertem 
Gr¿nordnungsplan 
Begr¿ndung im Stand der Satzunasfassuna vom 12.06.2025 

an landwirtschaftlich genutzte Flächen an. Gemäß Fachinformationssystem „Natur" (FINWEB) sind im 
Planungsgebiet keine gesetzlich gesch¿tzten Biotope im Sinne des Ä 30 BNatSchG sowie des Art. 23 
BayNatSchG im Planungsgebiet bekannt. Am Südostrand ist eine Hecke als Biotop kartiert, diese wird im 
Bebauungsplan als zu erhalten gekennzeichnet. 

Die Planungsflªchen sind der Naturraum-Haupteinheit des Mittelfrªnkischen Beckens zugeordnet. Sie 
liegen im Bereich der Untereinheit des Vorlandes der s¿dlichen Frankenalb. Die potenziell nat¿rliche 
Vegetation ist gem. Fachinformationssystem Natur des Landes Bayern der Ordnung M2a ĂFlattergras-
Buchenwald" zuzuordnen. Auf Grund der bisherigen intensiven landwirtschaftlichen Nutzung auf der Fläche 
des Planungsgebiets, welche bei Verzicht auf die Planung andauern w¿rden, ist nur mit einer geringen 
entsprechenden Funktionserf¿llung zu rechnen. 

F¿r das Landschaftsbild mitbestimmend sind die bereits bestehenden Stromleitungen und das 
Umspannwerk sowie das Gewerbegebiet Leichendorf nördlich des Planungsgebietes. Im Übrigen wird das 
Landschaftsbild durch die wechselnden Hºhenlagen der Topografie, die Siedlungsflªchen von Zirndorf und 
Oberasbach sowie die Waldflªchen das lokale Landschaftsbild. Das Plangebiet befindet sich s¿dwestlich 
von Leichendorf. 

Das Retentions- und R¿ckhaltevermºgen der Bºden ist aufgrund der vorhandenen Bºden max. 
durchschnittlich. Die Funktion der Bºden im Planungsgebiet als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte ist 
aufgrund der intensiven bisherigen landwirtschaftlichen Nutzungen als gering einzustufen. 

Die überplanten Flächen befinden sich im Umfeld von wassersensiblen und im Falle von 
Starkregenereignissen relevanten Abflusswegen. Die durch das Landesamt f¿r Umwelt verºffentlichen 
Hinweiskarten Oberflªchenabfluss und Sturzfluten stellt f¿r den ¿berplanten Bereich und das Umfeld 
folgende Situation dar: 

Luftbild o. M. mit Darstellung Abflusswege Sturzfluten, entnommen aus HIPS-Karten LfU Bayern p LfU Bayern 2024; É 
Kartengrundlage Bay. Vermessungsverwaltung 2024 
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6. Geplante Nutzungen und GrºÇe des auszuweisenden Gebietes 

6.1 Nutzungen 
Im Planungsgebiet soll ein Sondergebiet im Sinne des Ä 11 BauNVO ausgewiesen werden. Als 
Zweckbestimmung wird die Errichtung von Anlagen zur Nutzung von Sonnenenergie sowie extensive 
Landwirtschaft festgesetzt. Als zulässige Nutzungen sind Betriebsgebäude, die der Zweckbestimmung des 
Sondergebietes dienen, sowie Solarmodule (Photovoltaikanlagen) in aufgestªnderter Ausf¿hrung 
entsprechenden Zuwegungen sowie die landwirtschaftliche Nutzung bestimmt. 

Hiermit wird zum einen die Entwicklung der geplanten Solaranlage stªdtebaulich als zulªssige Nutzung 
ermºglicht, gleichzeitig aber auch die Fortf¿hrung einer ºkologischen Gr¿nlandnutzung im Sinne der 
Landwirtschaft. Bei Aufgabe der zuvor genannten Nutzung wird als Nachnutzung die landwirtschaftliche 
Nutzung bestimmt. Diese Nachfolgeregelung soll sicherstellen, dass keine Fehlentwicklungen bei einer 
Aufgabe der regenerativen Energieerzeugung entstehen. 

Mit dem geplanten Sondergebiet wird guter ein Beitrag zur Erreichung der Ziele des EEG hinsichtlich des 
Anteils der erneuerbaren Energien f¿r die Energieerzeugung in Deutschland geleistet und die stªdtebaulich 
geordnete Entwicklung von Photovoltaikfreiflächenanlagen im Stadtgebiet von Zirndorf kann gewährleistet 
werden. Der Verlust an landwirtschaftlicher Nutzflªche ist dabei in Abwªgung aller Belange als vertretbar 
zu erachten. 

6.2 GrºÇe des auszuweisenden Gebietes 
Gesamtflªche ca. 5,2 ha 100,0 % 

Gr¿nflªchen im Plangebiet ca. 1,4 ha 25,9 % 
Sondergebietsflªchen f¿r PV-Anlage ca. 3,8 ha 74,1 % 

Der Umgriff des Geltungsbereiches wurde so gewªhlt, dass insbesondere durch die geplante Eingr¿nung 
das Landschaftsbild nach S¿den, Osten und Westen gewahrt bleibt. 

6.3 ErschlieÇungskosten 
Nach aktuellem Kenntnisstand entstehen für die Stadt Zirndorf aus den Planungen keine 
ErschlieÇungsmaÇnahmen. Alle notwendigen ErschlieÇungen, wie der Anschluss der PV-Anlage an das 
elektrische Versorgungsnetz, erfolgen durch die Vorhabenstrªger auf seine Kosten. 

7. Bebauung 

Die Festsetzungen werden aus stªdtebaulichen Gr¿nden im Sinne des Ä 9 Abs. 1 BauGB zur geordneten 
Entwicklung der Flªchen s¿dwestlich von Leichendorf, einem Stadtteil von Zirndorf, getroffen. 

7.1 Art der baulichen Nutzung 
Nachdem sich die geplante Nutzung wesentlich von den nach §§ 2 bis 10 BauNVO zulässigen Nutzungen 
unterscheidet, wird ein Sondergebiete gemªÇ Ä 11 BauNVO festgesetzt. 

F¿r das Sondergebiet ist die Art der Nutzung in der Bauleitplanung darzustellen und festzusetzen. 
Entsprechend dem Ziel der Planung wurde eine Zweckbestimmung f¿r Agrarphotovoltaik festgelegt. 

Diese beinhaltet die Aufstellungsflªchen der Modultische und der dazu notwendigen technischen Anlagen 
sowie Betriebsgebªude und Stromspeicheranlagen. 

Diese bestehen voraussichtlich aus den Modultischen sowie Transformatorengebäuden zur Einspeisung 
in das Netz der N-Ergie Netz GmbH. Die Anschlussleitungen werden zusammengefasst und am vom 
Energieversorger benannten ¦bergabepunkt in das ºffentliche Stromnetz eingespeist. Der Einspeisepunkt 
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wird im weiteren Verfahren noch benannt. Gegebenenfalls ist der Einspeisepunkt noch in den 
Geltungsbereich einzubeziehen, das wird aber im weiteren Verfahren noch mit der N-Ergie Netz GmbH 
abgestimmt. 

Zudem wird die extensive landwirtschaftliche Nutzung der Flªchen unter der PV-Anlage zugelassen. Mit 
dieser ökologischen landwirtschaftlichen Grünlandnutzung soll eine gewisse Doppelnutzung der Flächen 
ermöglicht werden. Auch eine Nutzung als landwirtschaftliche Weidefläche ist hierdurch möglich, wenn 
sichergestellt ist, dass f¿r geeignete Weidetiere (Schafe, Ziegen) durch die PV-Anlagen keine 
Verletzungsrisiken bestehen. Hierzu werden Festsetzungen zu Mindesthöhen der geplanten Modultische 
vorgenommen. 

Seitens des Vorhabentrªgers ist grundsªtzlich eine ¿berwiegend nach S¿den ausgerichtete 
Anlagenanordnung geplant. Nachfolgende unmaßstäbliche Darstellung zeigt die aktuellen Überlegungen 
zur Modulausrichtung der Anlage: 
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Die Sondergebietsflächen werden im Bereich des namenlosen Grabens geteilt, um negative Auswirkungen 
auf den Hochwasserabfluss zu vermeiden. Eine ¦berbauung dieses Bereiches mit PV-Anlagen ist 
unzulªssig. 

7.2 Maß der baulichen Nutzung, Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen 
Zur stªdtebaulich geordneten Entwicklung der Nutzung im landschaftlich stªdtebaulichen Umfeld werden 
im Bebauungsplan Festsetzungen zu den zulässigen Anlagenhöhe für die baulichen Anlagen (sowohl 
Modultische f¿r die PV-Anlage als auch Transformatorengebªude) vorgenommen. 

F¿r die Modultische wurde eine Mindesttraufhºhe von 0,8 m bestimmt. Die Mindesthºhe ist erforderlich, 
um Gefªhrdungen von Tieren bei der Beweidung durch die Modultische zu vermeiden. Die max. 
Modultischhºhe wird mit 3,90 m bestimmt. Diese Hºhe ergibt sich aus der Anordnung von mehreren 
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9. Denkmalschutz 

Der bayerische Denkmalatlas zeigt f¿r das Planungsgebiet zum aktuellen Zeitpunkt keine bekannten Bau-
und Bodendenkmäler. Im Umfeld des Planungsgebiets befinden mehrere Bodendenkmäler aus 
unterschiedlichen Zeitstellungen in einem Abstand mehr als 600 m Luftlinie. Die nªchsten Baudenkmªler 
befinden sich nordºstlich in Zirndorf. 

Alle zu Tage tretenden Bodendenkmªler (u. a. auffªllige Bodenverfªrbungen, Holzreste, Mauern, Metall-
oder Kunstgegenstªnde etc.) sind unmittelbar (d.h. ohne schuldhaftes Verzºgern) gemªÇ Art. 8 Abs.1 und 
Abs. 2 des Denkmalschutzgesetzes an die Zweigstelle des Landesamtes f¿r Denkmalpflege, Burg 4, 90403 
N¿rnberg, Tel. 0911-235 85 -0 oder an die zustªndige untere Denkmalschutzbehºrde im Landratsamt 
F¿rth, Im Pinderpark 2, 90513 Zirndorf, Tel. 0911/9773-1537 zu melden. Es gilt der Art. 8 Abs. 1 -2 des 
Bayerischen Denkmalschutzgesetzes. 

Auszug Den kmalschutzgesetz, BayDSchG. zuletzt geªndert am 23.12.2024 
Art. 8 Auffinden von Bodendenkmälern 
(1) Wer Bodendenkmäler auffindet, ist verpflichtet, dies unverzüglich der Unteren Denkmalschutzbehörde oder dem Landesamt 

für Denkmalpflege anzuzeigen. Zur Anzeige verpflichtet sind auch der Eigentümer und der Besitzer des Grundstücks sowie 
der Unternehmer und der Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben. Die Anzeige eines der Verpflichteten befreit 
die übrigen. Nimmt der Finder an den Arbeiten, die zum Fund geführt haben, aufgrund eines Arbeitsverhältnisses tell, so wird 
er durch Anzeige an den Unternehmer oder den Leiter der Arbeiten befreit. 

(1) Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer Woche nach der Anzeige unverändert zu 
belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschufzbehörde die Gegenstände vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten 
gestattet. 

10. Grund- und Oberflªchenwasser 

Auswirkungen auf das Grundwasser sind nach aktuellem Planungsstand sowie aufgrund der erfolgten 
Festsetzungen nicht zu erwarten. Zur sicheren Gr¿ndung der Modultische und der notwendigen 
Betriebsgebªude wird aber empfohlen, im Rahmen eines Bodengutachtens die lokalen Wasserverhªltnisse 
pr¿fen zu lassen. 

Oberflªchenwasser werden auf dem Grundst¿ck breitflªchig versickert, so dass keine Auswirkungen zu 
erwarten sind. Es wird ausdr¿cklich darauf hingewiesen, dass auch f¿r das Versickern von 
Dachflächenwasser (auch aus den Modultischen) ggf. eine wasserrechtliche Behandlung erforderlich sein 
kann (NWFreiV i.V.m. TRENGW). Bei der erlaubnisfreien Versickerung von gesammeltem 
Niederschlagswasser sind die Anforderungen der NWFreiV i.V.m. den TRENGW zu beachten. Gefahren 
aus Starkregenereignissen für Niederlieger aus den Planungen sind aller Voraussicht nach nicht zu 
erwarten. Zwar kommt es durch die PV-Module im gewissen Sinn zu einer Konzentration von Abfl¿ssen, 
da das Niederschlagswasser aber von den Modulen wieder auf die belebte Bodenzone abgeleitet wird und 
zudem zu allen Planungsgebietsrªndern Pufferstreifen vorgesehen sind, kann mit hinreichender Sicherheit 
davon ausgegangen werden, dass diese Niederschlagswassermengen innerhalb des Planungsgebiets 
zur¿ckgehalten werden, bzw. im Ergebnis nicht mehr Niederschlagswasser abflieÇt, als dies auch in der 
Bestandssituation der Fall wªre. 

Gefahren aus dem Abfluss auf dem namenlosen Graben für den überplanten Bereich selbst sind nicht zu 
erwarten. Die festgesetzten Mindestabstªnde zum Graben gewªhrleisten, dass durch die Planungen keine 
Einschrªnkungen des Abflussbereiches durch bauliche Anlagen entstehen. Die Belange des 
Niederschlagswasserabflusses sind hier auch hºher als mºglichen landschaftliche Auswirkungen zu 
bewerten, so dass in diesem Bereich auch keine Bepflanzungen in Form von Hecken vorgenommen 
werden kºnnen, da sich hieraus neue Abflusshindernisse ergeben kºnnen. 
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11. Vorbeugender Brandschutz 

Gewªhrleistung des Brandschutzes durch die gemeindliche Feuerwehr 
Es handelt sich beim vorliegenden Bebauungsplan um eine Freiflächenphotovoltaikanlage, durch dessen 
bauliche Anlagen grundsätzlich zusätzliche Gefahren aus dem Umgang mit Elektrizität entstehen können. 
Besondere Aufgaben und Herausforderungen an den abwehrenden Brandschutz und Technischen 
Hilfsdienst werden hieraus aus planerischer Sicht nicht erforderlich. Die städtische Feuerwehr ist für die in 
Art. 1 Abs. 2 BayFwG geforderten Standards hinreichend ausger¿stet. 

Sicherstellung des zweiten Rettungsweges 
F¿r die geplanten PV-Anlagen werden mehrere Zugªnge in der Einfriedung vorgesehen. Innerhalb des 
eingefriedeten Bereichs besteht eine Umfahrungsmºglichkeit, so dass die Erreichbarkeit aller Bereiche der 
Anlage sichergestellt ist. In der Regel kann zudem davon ausgegangen werden, dass sich im Bereich der 
PV-Anlage keine Personen aufhalten können. Für sich ggf. auf dem Gelände aufhaltende Kleintiere 
bestehen hinreichende Fluchtmöglichkeiten. Soweit eine Befahrbarkeit der privaten Grundstücke als 
Rettungszuwegung für die Feuerwehr erforderlich ist, sind diese Flächen DIN 14090 „Flächen für die 
Feuerwehr" auszubilden. Die Einfahrtsradien von der ºffentlichen Verkehrsflªche sind nach DIN 14090 
ĂFlªchen f¿r die Feuerwehr" auszubilden. 

Einhaltung der Hilfsfristen nach Nr. 1.1 VoIlzBekBavFwG 
Die Hilfsfrist von maximal 10 Minuten ist sichergestellt. Die Entfernung zur Feuerwache der Feuerwehr 
Zirndorf betrªgt ca. 3,4 km. 

Lºschwasserversorgung
Eine Lºschwasserversorgung des Planungsgebietes ist nicht vorhanden. In Abwªgung aller Belange wird 
hierauf verzichtet. F¿r eine Lºschwasserversorgung m¿sste eine neue Lºschwasserleitung vom 
Gewerbepark Leichendorf bis zum Planungsgebiet hergestellt werden. Die damit verbundenen Kosten und 
Aufwendungen stehen in erheblichem Missverhªltnis zum Schutzzweck. 

Da mit den geplanten Nutzungen zudem keine baulichen Anlagen zum dauerhaften Aufenthalt von 
Menschen hergestellt werden, sind die Gefahren f¿r Leib und Leben als gering einzustufen. Somit besteht 
im Falle eines Brandes vor allem ein Sachschadensrisiko. Dieses ist in Abwªgung aller Belange aber als 
durch die spªteren Betreiber hinnehmbar zu erachten. In Abwªgung aller Belange wird daher auf eine 
Lºschwasserversorgung im Planungsgebiet verzichtet. Die nªchstgelegene Lºschwasserentnahmestelle 
(¦ber-/Unterflurhydrant, Lºschwasserbehªlter, Lºschteich, etc.) ist bei der weitergehenden konkreten 
Planung der Brandschutzdienststelle mitzuteilen und mit dieser abzustimmen. Ggf. kann, sofern 
erforderlich, vor Ort eine Bevorratung durch einen mobilen Behªlter (ĂLºschwasserkissen") erfolgen. Die 
¿berplanten Flªchen befinden sich zudem in einem 300 m Umfeld um die bestehenden 
Wasserversorgungsanlagen im Bereich des Gewerbeparks Leichendorf, so dass im Zweifelsfall eine 
Schlauchleitung zur Lºschwasserversorgung dorthin aufgebaut werden kann. 

ErschlieÇung f¿r Feuerwehreinsªtze 
Die beplanten Flªchen verf¿gen ¿ber keine internen ºffentlichen ErschlieÇungsstraÇen. Eine 
Umfahrungsmºglichkeit innerhalb der eingefriedeten Flªchen wird vorgesehen. Da sich auf dem Gelªnde 
i. d. R. keine Menschen aufhalten, kann eine Gefªhrdung von Menschen durch Brand nahezu 
ausgeschlossen werden. Geplant ist, im Rahmen einer ĂFeuerschutzbesprechung" nach Abschluss der 
Baumaßnahmen, zusammen mit den Verantwortlichen und den örtlichen Feuerwehren, die nötigen 
Informationen und Maßnahmen auszutauschen bzw. festzulegen. Dazu gehören die Bereitstellung von 
Lage- und Technikplªnen, Hinweise auf die Spannungsfreischaltung, Sicherung des Zugangs zum Gelªnde 
und die Erstellung eines Alarmplanes. 

Das Plangebiet ist über die Kreisstraße FU 14 im Westen und über den Wirtschaftsweg im Norden an das 
¿bergeordnete StraÇennetz angebunden. Der Weg ist grundsªtzlich f¿r landwirtschaftlichen Verkehr mit 
den üblichen, zum Teil überbreiten und sehr schweren, landwirtschaftlichen Fahrzeugen ausgelegt, so dass 
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bezüglich der Ausbreitung potenziell gefährlicher Wildkräuter, wie z.B. Ambrosia, durchzuführen. 
Gegebenenfalls ist eine ordnungsgemªÇe Beseitigung notwendig, um eine Ausbreitung zu vermeiden. Im 
Ergebnis kºnnen somit unterhalb der Modultische neue Biotopstrukturen entstehen, die ebenfalls einen 
Beitrag zur Stärkung der heimischen Vogel- und Insektenbestände leisten können. 

Grundsätzlich zulässig und beabsichtigt ist die Nutzung der Flächen unter und zwischen den Solarmodulen 
als Weideflªchen. Bei einer Nutzung als Weideflªche ist darauf zu achten, dass sich Modultische, 
Leitungen und technische Einrichtungen so errichtet werden, dass keine Verletzungsgefahren f¿r Tiere 
entstehen. Modultische m¿ssen in diesem Fall an der Traufe mit einem grºÇeren Abstand errichtet werden, 
als dies ggf. normalerweise der Fall ist. Um hier bereits auf Ebene des Bebauungsplans einen 
ausreichenden Mindestabstand sicherzustellen, wurde ein MaÇ von mind. 0,80 m zwischen Oberkante 
Gelªnde und Unterkante Modultisch bestimmt. Somit ist eine Beweidungsmºglichkeit mit Schafen 
gewªhrleistet. Auch an die Leitungsverlegung werden in diesem Fall in der Regel hºhere Anspr¿che 
gestellt. Da eine Beweidung grundsätzliche als gute landwirtschaftliche Ergänzungsnutzung angesehen 
wird, wird empfohlen bei der weiteren Detailplanung der Anlage diese Rahmenbedingungen mit einfließen 
zu lassen. 

Um bei Umsetzung einer Beweidung dem beabsichtigten Entwicklungsziel eines Extensivgr¿nlandes nicht 
zu widersprechen, ist es notwendig Vorgaben f¿r eine max. Besatzstªrke der Beweidung zu bestimmen. 
Dies erfolgt durch Angaben in GroÇvieheinheiten (GV) pro Hektar Sondergebietsflªchen. Im vorliegenden 
Fall wurde die Beweidung mit Schafen auf max. 1 GV / ha Sondergebietsflªche beschrªnkt. Somit ist eine 
extensive Weidenutzung mºglich. Bei einer Beweidung der CEF-Flªche ist wªhrend der Brutzeit eine 
Beweidungsflªche von 100 m2 als R¿ckzugshabitat f¿r die Wiesenschafstelze ausgezªunt werden. 

Zur Minimierung der Auswirkungen auf das Landschaftsbild wurde entlang Südost- und Ostseite (A2) 
innerhalb dieses Gr¿nstreifens die verpflichtende Umsetzung von mind. 3 - reihigen Hecken- und 
Gehölzstrukturen festgesetzt. Dies dient der Minimierung der Auswirkungen des Eingriffs auf das 
Landschaftsbild sowie die Natur. Dabei sind die zu pflanzenden Hecken aus standortheimischen Gehºlzen 
anzupflanzen und dauerhaft zu erhalten sowie bei Abgang zu ersetzen. Entlang der südwestlichen 
Gebietsgrenze sind aufgrund der hier hºher zu bewertenden Vorgaben des gesicherten Hochwasser- und 
Starkregenabflusses im Bereich des Gewªsserrandstreifens eines namenlosen Gewªssers als Bl¿hstreifen 
zu entwickeln. Eine Eingr¿nung mit Heckenstrukturen muss hier aufgrund der negativen Auswirkungen auf 
den Starkregenabfluss unterbleiben. 

Alle verpflichtenden PflanzmaÇnahmen sind spªtestens im Fr¿hjahr des darauffolgenden Jahres der 
Inbetriebnahme der Solaranlage auszuf¿hren. Nach der Pflanzung sind die Gehºlze ausreichend zu 
wªssern, die Hecken sind dauerhaft zu pflegen und zu unterhalten. Ausgefallene Bªume und Strªucher 
sind in der nªchsten Pflanzperiode umgehend nachzupflanzen. 

Randeingrünungen müssen die gem. Gesetz zur Ausführung des Bürgerlichen Gesetzbuch (AGBGB) 
geltenden Randabstªnde einhalten. Dies dient auch dem Schutz der angrenzenden landwirtschaftlichen 
Nutzflªchen. F¿r Einfriedungen wird die Ausf¿hrung ohne Sockelmauer sowie mit einem Mindestabstand 
¿ber Gelªnde im Mittel von 15 cm festgesetzt, um die Durchlªssigkeit des Planungsgebietes f¿r 
Kleinsªuger sicherzustellen. 

Als Ziele der Gr¿nordnung lassen sich feststellen: 
- Vermeidung einer Bodenversiegelung sowie Sicherung einer boden- und vegetationsschonenden 

Pflege im Bereich der Bauflªchen 
- Gewªhrleistung des naturschutzrechtlichen Ausgleichs innerhalb des Geltungsbereichs 
- Teileingrünung der Sonderbauflächen zur Vermeidung von erheblichen Auswirkungen auf das 

Landschaftsbild 
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7.1.2.3 (Z) ĂAls Gebiete mit besonderer Bedeutung f¿r die Erholung sollen insbesondere 
erhalten und gestaltet werden: (...) 

Å die Naturparke Altm¿hltal. Frªnkische Schweiz-Veldensteiner Forst und Steigerwald 
die Landschaftsschutzgebiete 
die landschaftlichen Vorbehaltsgebiete und 
die Erholungsschwerpunkte." 

7.1.2.6 (G) ĂEs ist von besonderer Bedeutung, die Erholungsfunktion der Talrªume und Hºhenr¿cken im 
groÇen Verdichtungsraum N¿rnberg/F¿rth/Erlangen sowie des Albtraufs insbesondere im Zuge der 
Bauleitplanung und bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen in verstärktem Maße zu beachten." 

7.1.2.7 (G) ĂIn der Region ist ein mºglichst flªchendeckendes, sicheres und mit den benachbarten 
Regionen abgestimmtes Rad- und Wanderwegenetz von regionaler und ¿berregionaler Bedeutung 
anzustreben." 

Den Zielen der Regional- und Landesentwicklung trªgt die Stadt Zirndorf hinsichtlich der beachtenswerten 
Grundsätze in der Abwägung aller Belange mit der Aufstellung des Bebauungsplans, angemessen 
Rechnung. Die Anpassungspflicht an die Ziele, insbesondere der Landesentwicklung, wird mit der 
vorliegenden Planung hinreichend gewªhrleistet. Der gewªhlte Standort ist hierbei insbesondere unter 
Beachtung der besonderen Rahmenbedingungen als geeignet und angemessen zu erachten. 

18. Hinweise 

Als Hinweise sind die vorhandenen Grundst¿cksgrenzen und Flurst¿cknummern, die Hºhenschichtlinien 
der vorhandenen Höhenlage im Planblatt enthalten. 

19. Bestandteile des Bebauungsplanes 
Bestandteile des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes mit integriertem Grünordnungsplan „Solarpark 
Leichendorf" in der Fassung vom 12.06.2025 sind als jeweils gesondert ausgefertigte Dokumente: 
ð die Satzung 
ð das Planblatt mit zeichnerischen und textlichen Festsetzungen 

Die Dokumente bilden bzgl. ihrer Rechtskraft eine Einheit. 

Bestandteile der Bebauungsplanbegr¿ndung sind: 
ð der in die Begr¿ndung integrierte Umweltbericht, erstellt durch Ingenieurb¿ro Christofori und Partner 
— Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) erstellt durch Büro für Artenschutzgutachten Ansbach, 

Gutachten Stand 08/2024 

Aufgestellt: Heilsbronn, den 13.03.2024, 
zuletzt eª Bert am 22.10.2024, 12.06.2025 

ristofori und Partner 
Dipl. Ing. Jº lerwagen 
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